
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/29 2Ob655/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.1950

Norm

ZPO §467 Cb3

Rechtssatz

Wenn aus den Ausführungen der Berufung im Zusammenhalt mit dem gesamten Verhalten des Berufungswerbers

erschlossen werden kann, welche Verfügungen des Berufungsgerichtes angestrebt werden, so genügt dies, mag auch

der ausdrücklich gestellte Berufungsantrag den Ausführungen der Berufung geradezu widersprechen.

Entscheidungstexte

2 Ob 655/50
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